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 Veröffentlicht am 19.09.2001

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

60/04 Arbeitsrecht allgemein

62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §28 Abs1 Z1 lita;

AuslBG §3 Abs1;

AVG §45 Abs2;

VStG §24;

Rechtssatz

Der im § 45 AVG aufgestellte (im Verwaltungsstrafverfahren gemäß § 24 VStG anzuwendende) Grundsatz der freien

Beweiswürdigung bedeutet lediglich, dass die Behörde bei ihrer Beweiswürdigung nicht an Beweisregeln gebunden ist.

Alle Beweismittel sind grundsätzlich gleichwertig und haben die gleiche abstrakte Beweiskraft. Dafür, ob eine Tatsache

als erwiesen anzusehen ist oder nicht, hat allein der "innere Wahrheitsgehalt" der Ergebnisse des Beweisverfahrens

ausschlaggebend zu sein. Eine Lebenserfahrung, wonach die ersten Angaben der Betro@enen anlässlich einer

Kontrolle generell zutreffend sind, ist nicht bekannt.

Schlagworte

Beweisefreie BeweiswürdigungBeweiswürdigung Wertung der Beweismittel
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